
fnt  den  Kvers Usingen.
scheint wöchentlich 3-mal : Dienstags , Donnerstags
' Samstags mit den wöchentlichen Freibeilagen
viertes Sonntagsblatt " und „Des Landmanns

Wochenblatt ".

Druck und Verlag von
R . Wagner ' s Buchdruckerei in Usingen.

Schriftleitung : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr . 21.

Bezugspreis : Durch die Post bezogen vierteljährlich
1.50 Mk (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld .) Im
Verlage für den Monat 45 Pfg . - Eiarückungsgebühr:
Anzeigen 20 Pfg ., Reklamen 40 Pfg . die Garmondzeile.-- - - □

Donnerstag , den 3. August 1916. 51. Jahrgang.

Am tlicherTeil.
,Ul »k Herren Bürgermeister der Kreises.

ta Bezugnahme auf die hierunter veröffent-
Sikanntmachung vom 10 . Juni 1916 , be-

M * Regelung des Verkehrs mit Web . Wirk-
ede« Mwaren für die bürgerliche Bevölkerung
jrter Ausführungsanweifung erlaffen:

>A ausfertigende Behörde im Sinne von

^ | § 12 der Bekanntmachung vom 10 . Juni
J 1916 (Ausfertigung von Bezugsscheinen)

L ""den hiermit die Bürgermeister für den
,ö w Verwaltungsbereich bestimmt.

iinfdSfii T ordnungsmäßigen Durchführung der
Np., m> Wnntmachung haben Sie folgende For-

‘füt i ®“Iate  ru benutzen , die Ihnen in Kürze
ndo-büt Anschreiben zugehen werden:
itib? ii» ' Bestellschein, (zur Anforderung von Form ».

J * laten zu benutzen ) ,

Bezugsscheine A , ( diese hat der Anirag-
Iteller ausgefüllt Ihnen zur Bescheinigung
vorzulegen ) ,
Warenliste nebst Anleitung , ( in diese ist
das Maß der Stoffe eines jeden Be-
lugfcheins einzutragen ) ,
Zusammenstellung , ( in der die Menge
dezw. Maße monatlich zusammenzu-
kellen ist) ,
Formularen zur monatlichen Anzeige , die
»uSgesüllt bis 1 . j . Mis . mir einzu

. reichen ist,
' Bezugsberechtigtenkarte.

Formular zu 3 ( Bezugsschein A ) ist in
iolatt' Druckerei zu haben . EmpfehlenS-

sein, wenn die in Betracht kommenden
lvhaber oder Gewerbetreibenden die Bezugs-

U Aushändigung an die Kunden beschaffen
^ »halten . Die Ihnen zugehenden Formulare

^ ) sind nur für Sie als Muster

trder Familienoberhaupt eines Bezugs-
L/ ist eine (gelbe ) Bezugsberechtigtenkarte
.Und  auf dem Laufenden zu erhalten.

sind in einem Behälter ( Schachtel
[p . aufzubewahren und bei jeder Aus-
jV ln^ Bezugsscheins das Datum und
>auf oder Kleidungsstückes nachzu-
itt„ L welche Weise eine Kontrolle der ver-

^zugzscheine erwirkt wird.
P *ttem 0tliĉ c über die im letzten

Bezugsscheine ist mir zum ersten
* Hui dlonat August am 1. September
min!,. : ' Der Termin sowie die übrigen
Lj; 1, ' nnezuhalten.
^gewerbetreibenden haben die Bezugs-
' , durch Durchstreichen mit Buntstift
« 1,- Lochen ungültig zu machen , die
'3 »,« S( 6etne zu sammeln und am 1.

• an Sie abzuliefern.

»ich, fahren wird sich in folgender Weise

1 1 ^ °slage eines Bezugsscheins haben
' ch. prüfen,

W l  Antragsteller zu Ihrem Gemeinde.
e gehört,

en ß
den
3

rrner
-trägt
an di«

k-ah
Seifr

rich.

3 . ob nach den von der Reichrbekleidungs-
stelle aufgestellten Grundsätzen die Not¬
wendigkeit der Anschaffung vorliegt und

3 . ob nicht von derselben Person innerhalb
zu kurzer Zeit zuviel Waren beansprucht
werden.

Je nach dem Ergebnis dieser Prüfung wird:
1. die Bescheinigung auf der Bezugskarte

ausgestellt , oder die Bezugsberechtigung
versagt.

3 . Im Falle der Ausstellung eines Bezugs,
scheincs wird der Eintrag in die gelbe
Bezugsberechtigtenkarte vorgenommen und
die Warenliste nach Maßgabe der An-
leitung auf dem Titelblatt ergänzt.

Am Letzten jeden Monats ist die Warenliste
aufzurechnen , das Ergebnis in die Zusammen-
stellung (Formular zu 4 ) in der bezeichneten
MonatSspalte einzutragen und eine Abschrift dieser
Zusammenstellung auf Formular zu 5 ( monatliche
Anzeige ) zu machen und diese Anzeige mir sofort
zu übersenden.

Ausgefüllte Warenlisten sind abzustempeln und
geordnet aufzubewahren , bis ihre Vernichtung ge¬
nehmigt wird.

Usingen , den 31 . Juli 1916.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Bekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk¬
ung Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung.

Vom 10 . Juni 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 de»
Gesetzes über die Ermächiigung des Bundesrats
zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4 . August
1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 337 ) folgende Verord¬
nung erlaffen:

8 i
Zur Sicherstellung des Bedarfs der bürger.

lichen Bevölkerung an Web . , Wirk - und Strick-
waren sowie den aus ihnen gefertigten Erzeug¬
nissen wird eine Reichsstelle für bürgerliche Kleidung
(Reichsbekleidungsstelle ) errichtet.

8 2
Die Reichsbekleidungsstelle hat die Aufgabe,

1. den Vorrat an den im 8 1 bezeichneten
Gegenständen , soweit sie nicht von der
Heere «- und Marineverwaltung beansprucht
werden , zu verwalten , insbesondere für
gleichmäßige Verteilung und sparsamen Ge¬
brauch Sorge zu tragen;

3 . den Behörden , öffentlichen und privaten
Krankenanstalten und solchen anderen An.
stalten , deren Bedarf nach Anordnung des
Reichskanzler « oder der Landeszentralbehörden
von der Reichrbt kleidungsstelle gedeckt werden
soll, die im 8 1 bezeichneten Gegenstände zu
beschaffen;

3 . die Versorgung ^der Behörden mit Uniform¬
stoffen für die bürgerlichen Beamten zu
regeln;

4 . die Herstellung und den Vertrieb von Ersatz¬
stoffen zu fördern.

8 3
Die Reichsbekleidungsstelle gliedert sich in eine

Verwaltungsabteilung und eine Geschäftsabteilung.
8 4

Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde,
die dem Reichskanzler (Reichsamt des Innern)
unterstellt ist . Sie besteht aus einem Vorstand
und einem Beirat . Der Vorstand besteht aus
einem Vorsitzenden , einem oder mehreren stellver-
treteuden Vorsitzenden und einer vom Reichskanzler
zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern . Der
Reichskanzler ernennt den Vorsitzenden , die steü-
vertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder.

8 5
Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden des

Vorstandes der Reichsbekleidungsstelle als Vorsitzen-
den, fünf Königlich Preußischen Regierungsvertretern
und je einem Königlich Bayerischen , Königlich
Sächsischen , Königlich Württembergischen , Groß-
herzoglich Badischen , Großherzoglich Sächsischen
und Elsaß Lothringischen Regierung - - Vertreter.
Außerdem gehören ihm an der Vorsitzende de»
nach 8 16 zu bildenden Ausschuffe «, zwei Ver¬
treter des Deutschen Städtetages , je ein Vertreter
des Deutschen Handelstags , des Deutschen Land-
wirtschaflsrats , des Kriegsausschuffes für die
deutsche Industrie , de« Handwerkes , der Verbraucher
und drei weitere Vertreter ; der Reichskanzler er¬
nennt die Vertreter und ihre Stellvertreter sowie
einen Stellvertreter des Vorsitzenden.8 6

Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen,
insbesondere über die Durchführung der Bezug ».
Überwachung , gehört werden.. 87

Gewerbetreibende , die mit den im 8 1 bezeich-
neten Gegenständen Großhandel treiben oder Be¬
kleidungsstücke im Großbetriebe Herstellen, dürfen
nur an solche Abnehmer Waren liefern , mit denen
sie bereits vor dem 1 . Mai 1916 in dauernder
Geschäftsverbindung gestanden haben . Die Reichs-
bekleidungsstelle kann bei Verträgen , die vor dem
1 . Mai 1916 abgeschloffen worden sind , auf An¬
trag die Erfüllung auch dann gestatten , wenn eine
dauernde Geschäftsverbindung nicht besteht.

Die gewerbsmäßige Herstellung von Bekleidungs¬
stücken darf nur auf Bestellung und nur dann
vorgenommen werden , wenn der Gewerbetreibende
von seinem Kunden einen festen Auftrag schriftlich
erhalten hat . in dem Stückzahl und Preis für
jeden Gegenstand angegeben sind ; diese Vorschrift
findet auf die Maßschneiderei und aus Muster-
kollektionen keine Anwendung.

8 8
Jeder Gewerbetreibende , der Kleinhandel mit

den im 8 1 bezeichneten Gegenständen betreibt , hat
unverzüglich eine Inventur über die in seinem
Besitze befindlichen Waren aufzunehmen . Hierbei
sind die derzeitigen Kleinhandelsverkausspreise
unter Zugrundelegung der Preise einzusetzen,
die den in der Bekanntmachung über Preisbe¬
schränkungen bei Verkäufen von Web -, Wirk , und
Strickwaren vom 30 . März 1916 ( Reichs Gesetzbl.
S . 314 ) vorgeschriebenen Preisen entsprechen.

Die Inventur haben auch diejenigen Gewerbe¬
treibenden aufzunehmen , die neben dem Kleinhandel
gleichzeitig Großhandel oder Maßschneiderei oder
beides betreiben.



Vor Abschluß der Inventur dürfen in ihr
aufzunehmende Waren nicht veräußert werden.
Nach Abschluß der Inventur dürfen von jeder Art
der aufgenommenen Waren bis 1. August 1916
höchstens 20 vom Hundert, nach den in der In¬
ventur eingesetzten Preisen berechnet, veräußert
werden. , , . . .

Wer neben dem Kleinhandel gleichzeitig Groß¬
handel oder Maßschneiderei oder beides betreibt,
darf außer diesen 20 vom Hundert unbeschadet
der Vorschriften des 8 7 noch so viel veräußern,
als er im Großhandel absetzt und so viel ver¬
arbeiten, als er zur Maßschneiderei benötigt.

Die Buchführung ist so einzurichten, daß eme
Nachprüfung der vorgeschriebenen Inventuren und
ver stattgehabten Verkäufe möglich ist.

Die Reichsbekleidungsstelle kann Bestimmungen
über die Verpflichtung zur Aufstellung weiterer
Inventuren und über eine allgemeine Bestands¬
aufnahme erlaffen. Sie kann dabei den Gewerbe¬
treibenden weitere Einschränkungen für den Absatz
ihrer Waren und weitere Verpflichtungen über
die Buchführung und dergleichen auferlegen.

8 9
Der Verkauf der im 8 1 bezeichnten Gegen-

stände an die Verbraucher ist allen Personen ver¬
boten, die nicht gewerbsmäßig Kleinhandel mit
diesen Gegenständen betreiben.8 10

Als Kleinhandel im Sinne dieser Verordnung
gilt der Verkauf an den Verbraucher.

§11
Vom 1. August 1916 ab dürfen Gewerbe¬

treibende im Kleinhandel und in der Maßschneiderei
die im 8 1 bezeichnten Gegenstände nur gegen
Bezugsschein an die Verbraucher veräußern.

Der Bezugsschein wird dem Verbraucher nur
im Bedarfsfall und nur auf Antrag erteilt. Der
Antragsteller muß die Notwendigkeit der Anschaf¬
fung auf Verlangen dartun. Von diesem Ver¬
langen kann Abstand genommen werden, wenn
die Vermutung für die Notwendigkeit spricht.
Die Reichsbekleidungsstelle hat die Fälle zu be¬
stimmen, in denen diese Vermutung als gegeben
angesehen werden kann, und auch sonst Grund¬
sätze aufzustellen, nach denen die Notwendigkeit
der Anschaffung beurteilt wird.8 12

Die Ausfertigung des Bezugsscheins erfolgt
durch die zuständige Behörde des Wohnorts des
Antragstellers, die hierüber Listen zu führen hat.
Der Bezugsschein ist nicht übertragbar. Es gibt
kein Recht auf Lieferung der Ware, deren Bedarf
bescheinigt ist.

Für die Bezugsscheine und die Listen ist ein
einheitliches, von der Reichsbekleidungsstelle auf¬
zustellendes Muster zu verwenden.

8 13
Die Gewerbetreibenden haben die empfangenen

Bezugsscheine durch deutlichen Vermerk ungültig
zu machen(Lochen und dergleichen), die ungültigen
Scheine zu sammeln und am 1. jeder Monats
an die zuständige Behörde des Wohnorts des
Verkäufers abzuliefern.

8 14
Die Beauftragten der Reichsbekleidungsstelle

und die von den Landeszentralbehörden und Kom¬
munalbehörden mit der Ueberwachung der Vor¬
schriften in 88 7 bis 13 betrauten Personen sind
befugt, in die Räume der dieser Verordnung
unterstehenden Betriebe einzutreten, die Warenlager
und die übrigen Geschäftseinrichtungenzu besich¬
tigen, Auskunft einzuholen und die Geschäftsvev
hältniffe, die hierbei zu ihrer Kenntnis kommen,
vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und
der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten Verschwiegen¬
heit zu beobachten.

8 15
Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen,

deren Unternehmer oder Leiter sichm Befolgung
der Pflichten, die ihnen durch biefc Verordnung
und die zu ihrer Ausführung erlassenen Bestim¬
mungen auferlegt sind, unzuverlässig zeigen. ^

Gegen diese Verfügung ist Beschwerde zulässig
Ueber die Beschwerde entscheidet die höhere Ver¬
waltungsbehörde endgültig. Die Beschwerde hat
keine aufschiebende Wirkung.8 i®

Die Deckung des Bedarfs der im 8 2 Num¬
mer 2 aufgeführten Behörden und Anstalten er
folgt in der Weise, daß die von der Landeszen

tralbehörde vorgeprüften Bedarfsanzeigender
Reichsbekleidungsstelle überwiesen und einem aus
sieben Mitgliedern bestehenden Ausschuß behufs
Feststellung des zu überweisenden Anteils vorgelegt
werden, worauf dann die Reichsbekleidungsstelle
die Bezugsbescheinigung der Feststellung ent¬
sprechend ausstellt. Das Nähere, insbesondere
auch die Zusammensetzung des Ausschuffes, be¬
stimmt der Reichskanzler.8

Die Vorschriften dieser Verordnung finden
keine Anwendung

1. auf die von den Heeresverwaltungen und
der Marineverwaltung beschlagnahmten Gegen¬
stände während der Dauer der Beschlagnahme;

2. auf den Erwerb von Gegenständen seitens
der Heeresverwaltung und der Marineverwaltung.

8 18.
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als

zuständige Behörde im Sinne der §§ 12, 13 so¬
wie de« § 15 und als höhere Verwaltungsbehörde
im Sinne des 8 15 anzusehen ist. Sie oder die
von ihnen bezeichneten Behörden erlaffen die näheren
Bestimmungen zur Ausführung und Ueberwachung
der Einhaltung der Vorschriften der 88 7 618 13i
soweit die« nicht geschieht, haben die Kommunol-
verbände die Ausführung und Ueberwachung der
Borschrtsten der 88 7 bi « 13 selbstständig zu
regeln und die notwendigen Einrichtungen zu treffen.

8 19-
Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur

Ausführung dieser Verordnung, soweit dies nicht
den Landeszentralbehörden, der ReichsbekleidungS-
stelle oder den Kommunalverbänden überlaffen ist.
Er kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser
Verordnung zulaffen.

8 20.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit

Geldstrafe bis zu fünfzehntaufend Mark wird be-
ftrofti

1. wer den Vorschriften der §§ 7, 8, 9, 11
Abs. 1, 8 12 Abs. 1 Satz 2 und 8 I3
oder den zu diesen Vorschriften erlassenen
AussührungSbestimmungen deS Reichskanzlers,
der Landeszentralbehörden oder der von ihnen
bezeichneten Behörden, der ReichsbekleidungS-
stelle oder der Kommunalverbände zuwider¬
handelt;

2. wer der Vorschrift des 8 1* zuwider den
Eintritt in die Räume, die Besichtigung oder
die Einficht in die GeschäftSaufzeichnungen
verweigert;

3. wer ein- nach8 14 von ihm erforderte Aus-
kunft nicht erteilt oder wiffentlich unwahre
oder unvollständige Angaben macht;

4. wer den Vorschriften deS8 14 zuwider Ver-
schwiegenheit nicht beobachtet.

Im Falle der Nummer4 tritt die Verfolgung
nur auf Antrag deS Unternehmers ein.

Bei Zuwiderhandlungen gegen§ 7 können
neben der Strafe die Waren, auf die fich di- straf-
bare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 21.
Die Verordnung tritt mit dem 13. Juni 1916

in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des

Außerkrafttretens.
Berlin, den 10. Juni 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr. Helfferich.

Verkäufen von Web-, Wirk- und StrichÄ
vom 30. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. ®. W
zulässigen Preise.

Verzeichnis Da>
1. Stoffe aus Natur- oder Kunstseide.
2. Halbseidene Stoffe, sofern Kette oderi :H"

ausschließlich aus Natur- oder Kunstseideb ' A
3. Alle Artikel, die ausschließlich oder>̂

überwiegenden Teil aus den zu 1 und2gen«
Stoffen hergestellt sind. Für Trckotage« Na
jedoch die Bestimmungen zu 4.

4. Seidene und halbseidene StrümpfeSu8l
sonstige seidene und halbseidene TrikotM isi»
Wirkwaren. Als halbseidene Waren dies« tä1
gelten solche, die nach der Fläche minbeftenf reit
Hälfte aus Natur- oder Kunstseide besteh«,
seidenplattierte Strümpfe.

Seidene, halbseidene und solche bauniG»i
gewirkte Handschuhe, die ausschließlich aus
bet Nr. 80 und darüber hergestelll sind,
baumwollene Damenstrümpfe, von den«
Dutzendpaar weniger als 750 Gramm, und
wollene Herrensocken, von denen das Dich
weniger als 450 Gramm wiegt. Für
brachen gemusterte Strümpfe ist diese Gr«
jedem Falle um je 50 Gramm weniger anz« W

5. Bänder, Kordeln, Schnüre und9 . -Olluvkl , jvuiucui , wujuuti . . .

Schnürsenkel, Hosenträger und Strumpfband>»

Bekanntmachung.
betreffend die von der Regelung des Verkehrs mit
Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche

Bevölkerung ausgeschloffenen Gegenstände.
Vom IO. Juni 1916.

Auf Grund des 8 19 der Bekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-
und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung
vom IO. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 463)
bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis:

Die Vorschriften der Bekanntmachung über
die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und
Strickwaren' für die bürgerliche Bevölkerung vom
IO. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 463) mit
Ausnahme der 88 7> 10 / 14,. 15 und 20 dieser
Bekanntmachung finden auf die im nachstehenden
Verzeichnis aufgeführten Gegenstände keine An-
Wendung. Als Kleinhandelspreise gelten die nach
der Bekanntmachung über Preisbeschränkungenbei

rai

6. Spitzen und Besatzstickereien,
waren, Posamenjierwaren für Möbel-
derbesatz.

7. Mützen, Hüte und Schleier.
8. Schirme.
9. Teppiche, Läuferstoffe,

farbige Tischdecken.
10. Möbelstoffe.
11. Abgepaßte Gardinen und Vorhang«

gardinen meterweise.
12. Wollene Damenkleider- und M

ofetn der Kleinhandelspreis bei einer Bni
-twa 130 Zentimeter IO Mark für
ibersteigt.

13. Baumwollene, einfarbige oder bit
Kleider- und Schürzenstoffe, sofern der Klck
preis bei einer Breite von etwa 90#
3 Mark für das Meter übersteigt.

14. Baumwollene bestickte Kleider- Ä.
zenstoffe, sofern der Kleinhandelspreis»«
Breite von etwa 90 Zentimeter6 Ma»
Meter übersteigt. ijL

15. Baumwollene bedruckte KleiderfM
der Kleinhandelspreis bei einer Breite
90 Zentimeter2 Mark für das Meter

16.  Verbandstoffe und Damenbinden.
17. Konfektionierte genähte Weißwal!"

waschen). , , ,
18. Herrenstoffe, sofern der KleinW

bei einer Breite von etwa 140 Zentimeter
für das Meter übersteigt.

19. Fertige Fracks, Militäruniformen. - II
befatz und MilitärauSrüstungsgegenständ« >««1
Herrengarderobe, sofern der Kleinhandels

für den Rock- und Gehrockanzug
für den Sack- und Sportanzug
für den Rock und Gehrock
für die Sackjacke
für die Weste
für das Beinkleid
für den Winterüberzieher
für den Sommerüberzieher
für den Wettermantel aus Lodenston

übersteigt. ^
20. Alle Artikel der fertigen

und Mädchenmäntel-, Damenkleider- u
kleidet-, Damenblusen- und Mädchen» ,
sofern sie am 6. Juni 1916 ftES
und sich im Besitze der Kleinhändler
sofern deren Kleinhandelspreis

für einen Damenmantel
für ein Jackenkleid
für ein Waschkleid
für eine wollene Bluse
für eine Waschbluse 4
für einen wollenen Morgenroa
für einen Waschmorgcnrock 1̂
für ein garniertes wollenes Hl m
für einen Kleiderrock

übersteigt.
21. Mit Pelz gefütterte oder

dungsstücke.



StriMO Damenwäsche au» Webstoffen,
bl. Z Minhandelspreis

'tfcibe.

Menhemd
l>amennachthemd
Menbeinkleid

ie' öderällntertaille
stseibeb- Frisiermantel

,Waschunterrock
Morgenjacke
Nachljacke

ch oder
d2gen»
:otagen

6,50 Mark,
10  „
5 „
5

10  „
12  „
10  „
5 „

■trümpfe inglingSwäsche und Säuglingsbekleidung,
rikolam rfettc und Korsettschoner,
n bieiir» estoffe, sofern der Kleinhandelspreis
minbejien l"i,c  von etwa 80 Zenlimeler2 Mark
besteh^ «rund für halbleinene und reinleinene

' ieiner Breite pon etwa 80 Zentimeter
bau« idas Meter übersteigt,

sich aus mstcrte weiße Tischzeugs,
sind, imollene Schlafdecken, sofern der Klein-

, dem>30 Mark für das Stück übersteigt,
n, und<P und Manschetten, Vorstecker und
s'Dutze lawalten und Schlafanzüge. Fertige

M q. und-Nachthemden, sofern der Klein-
ese Gni>̂ Mark für das Stück übersteigt,
er anzu»l Aenlücher.

„.j. »rfchürzen, sofern der Kleinhandelspreis
mvibänd das Stück übersteigt. Zierschürzen

~ > dünnen Stoffen, sofern der Klein-
..M 2 Mark für das Stück übersteigt.
""dÄkne Schuhe.

!ii nach Maß anzufertigenden Herren-
il-Ober- und -Unterkleider, sofern die

wj, 20, 22 und 28 angegebenen Preis-
Innen mrd-n
teagene Kleidungsstücke, soweit ihr Klein-

.. !i die Hälfte der unter 19 und 20 fest-
“^ IW* übersteigt.

■ und Baumwollstoffe(12, 13, 14,
. bis zu Längen pon 2 Metern,
mstehendem Verzeichnis Preise für be-
mmaße der Stoffe als Grenze ange¬

lst für andere Breitenmaße der Preis
höher oder niedriger anzunehmen.

in denen Rabatt auf die Preise
i, sind die Preise nach Abzug des
ebend.

len 10. Juli 1916.
Stelloertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.
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Erläuterungen und AusführungS-
Irifung in nächster Nummer.)

lmeter

Usingen, den 30. Juli 1916.
:en Bürgermeistern laffe ich in den

len„Merkblätter zur Beschlagnahme
i Schafschur und des Wollgefälles
chen Gerbereien" zugehen. Ich er-

l̂nkblätter sofort an den für die Ver-
rnten. amtlicher Bekanntmachungenbe-

n anschlagen zu laffen.
_  Der Königliche Landrat.

7. p. Bezold.
N Bürgermeister des Kreises.
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Bekanntmachung.
^iblatt zur Vakanzenliste vom 27.
. .. ~~ offene Stellen für Kriegsbe-

'tzt auf dem Landratsamie zur Ein-

den 28. Juli 1916.
Der Königliche Landrat.

p. Bezold.

NichtlMtlicher Teil.
l)er Krieg.
*°ber Hauptquartier,  31 . Juli.

Kriegsschauplatz:
>̂en Unternehmungen bei PozitzreS

^ "streckten sich bis in den gestrigen«inen neuen großen englisch fran-
■'ff ein, der zwischen Longueval und

Morgen unter Einsatz von min-
'̂ ifionen einheitlich erfolgte, während

8 und Longueval tagsüber durch
- niedergeholten wurde und erst

-Angriffen mit ebenfalls sehr starken

Kräften zur Durchführung kam. Ueberall ist der
Feind unter schwersten blutigen Verlusten abgewie.
sen worden, keinen Fuß Boden hat er gewonnen.
Wo es zu Nahkäwpfen kam, find fie dank dem
schneidigen Draufgehen bayerischer und sächfischer
Reservetruppen, sowie tapferer Schleswig-Holsteiner
zu unseren Gunsten entschieden. Zwölf Offiziere,
siebenhundertneunundsechzigMann des Gegner«
wurden gefangen' genommen, dreizehn Maschinen¬
gewehre erbeutet.

Südlich der Somme Artilleriekämpfe.
In der Gegend von Prunay(Champagne) brach

ein schwächerer französischer Angriff in unserem
Feuer zusammen.

Oestlich der Maas verstärkte sich das Artillerie¬
feuer mehrfach zu größerer Heftigkeit! südwestlich
des Werkes Thiaumont fanden kleine Handgranaten-
kämpfe statt.

Ein feindlicher Fliegerangriff auf ConflanS
wurde mit Feuer auf Pont-LMouffon beantwortet.
Ein auf Müllheimi. B. angefetzteS französisches
Flugzeuggeschwader wurde bet Neuei burg a. Rh.
von unseren Fokkern gestellt, in die Flucht geschlagen
und verfolgt; daS feindliche Führerflugzeug wurde
nordwestlich von Mühlhausen zum Absturz gebracht.
Leutnant Höhndorf setzte nördlich von Bapaume
den elften, Leutnant WintgenS östlich von Peronne
den zwölften Gegner außer Gefecht. Je ein fron»
zöfifcher Doppeldecker ist westlich von Pont-L-Mouffon
und südlich von Thiaucourt(dieser durch Abwehr¬
feuer) abgeschoffen.

Oeftlicher Kriegsschauplatz:
Beiderseits von Friedrichstadt wurden russische

Aufklärungsabteilungenabgewiesen. Angriffe gegen
unsere Kanalstellung westlich von Logischin und bei
Nobel (am Strumien südwestlich von PinSk) find
gescheitert.

Die gegen die
Heeresgruppe des Generalsv. Linfingen

fortgesetzten starken Anstürme der russischen Truppen¬
massen sind auch gestern siegreich abgewehrt worden;
fie haben dem Angreifer wiederum die größten
Verluste eingetragen. Den Hauptdruck legte der
Feind auf die Abschnitte beiderseits der Bahn
Kowel—Sarny, zwischen Witoniez und der Turya,
und beiderseits der Lipa. Ein gut vorbereiteter
Gegenangriff warf den bei Zarecze(südlich von
Stobychwa) vorgedrungenen Feind zurück. Soweit
bisher feftgestellt, wurden gestern achtzehnhundert¬
neunundachtzig Russen (darunter neun Offiziere)
gefangen genommen.

Unsere Fliegergeschwader haben während der
letzten Kampftage dem Gegner durch Angriffe auf
Unterkunftsorte, marschierende und biwakierende
Truppen, sowie die rückwärtigen Verbindungen
erheblichen Schoden zugefügt.

In Fortsetzung der Angriffe im Abschnitt nord¬
westlich und westlich von Buczacz gelang eS den
Russen an einzelnen Stellen in die vorderste Ber»
teidigungSlinie einzudringen. Sie find zurückge¬
worfen. Alle Angriffe sind siegreich adgewehrt.

Balkan-Kriegsschauplatz:
Nicht» Neues.

Oberste Heeresleitung.
WTB ©rofjes Hauptquartier, ! . August.

(Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

Nördlich der Somme haben räumlich begrenzte
aber erbitterte Kämpfe als Nahwehen der großen
Angriffe am 30. Juli stattgefunden. Westlich des
Foureaux-Waldes auf schmaler Front eingedrungene
Engländer sind hinausgeworfen. Ein in acht
Wellen vorgetragener feindlicher Angriff in der
Gegend von MaurepaS-ist glatt abgewiesen. Hart
nördlich der Somme am Abend vorbrechende
Franzosen sind nach erbittertem Kampfe an dem
Gehöft Menaeu restlos zurückgeschlagen.

Südlich der Somme lebhafte beiderseitige
Artillerietätigkei», ebenso auch rechts der Maas,
besonders im Abschnitte von Thiaumont—Fieury
und östlich davon; hier wurden gestern früh Vor¬
stöße feindlicher Handgranatentrupps abgewiesen.
Durch umpfangreiche Sprengung zerstörten wir
die französische Stellung nördlich von Flirey in
einer Ausdehnung von etwa 200 Metern. Unsere
nachstoßenden Patrouillen machten einige Gefangene.

Unternehmungen feindlicher Erkundung»-Ab¬
teilungen sind westlich von La Baffee, nördlich
von Hulluch, südlich von Loos und südöstlich von
Reims gescheitert.

Durch Bombenabwurf auf Werviea, Velgisch-
Comines und andere Orte hinter unserer Front
ist unbedeutender Schaden angerichtet; es sind
zahlreiche Opfer unter der Bevölkerung verursacht.

Je ein feindliches Flugzeug ist gestern und
am 30. Juli durch Abwehrfeuer innerhalb unserer
Linien im Somme-Gebiet, ein weiteres gestern im
Luflkampf bei Lihons abgeschossen.

Oeftlicher Kriegsschauplatz:
Eine einzelne gegen Wulka am Oginrky Kanal

vorgehende russische Kompagnie wurde durch Vor¬
stoß deutscher Abteilungen vernichtet. Westlich von
Logischin sind in den gestern berichteten Kämpfen
über siebenzig Gefangene eingebracht. Verschärfter
Artilleriekampf beiderseits des Nobel-Sees ; der
Angriff eines feindlichen Bataillons wurde östlich
des Sees blutig abgewiesen.

Gegen die Slochod-F>ont erschöpfen sich die
Russen weiter in ergebnislosen Angriffen. Dreimal
wurden sie bei und nördlich von Smolary durch
Feuer zur Umkehr gezwungen, bei Porsk(nordöst¬
lich der Bahn Kowel—Rowno) wurden sie im
Gegenstoß geworfen, zwischen Witoniez und Kistelin
stürmten sie bis zu sechs Malen vergeblich an.
Um den Besitz einzelner Gräben bei Witoniez
wird hartnäckig gekämpft. Es wurden fünf Offi¬
ziere, über zweihundert Mann gefangen genommen.

Südlich der Turya Patrouillen- und Hand¬
granatenkämpfe.

Die Truppen des Generals von Linfingn haben
im Juli siebenzig Offiziere, zehntausendneunhundert-
undachtundneunzig Mann gefangen genommen und
dreiundfünfzig Maschinengewehre erbeutet.

Bei der
Armee des Generals Grafen von Bothmer

brach ein feindlicher Vorstoß südwestlich von Bur-
lanow im Sperrfeuer zusammen. Am Koropiec-
Abschnitt westlich von Buczacz rege GefechlStälig-
keil; größere feindliche Angriffe sind hier gestern
nicht erfolgt. In den letzten Kämpfen find
zweihundertundeinundsiebenzigRussen gefangen ge¬
nommen worden.

Balkan-Kriegsschauplatz:
Keine wesentlichen Ereignisse.

Oberste Heeresleitung.
WTB Berlin,  1 . August. (Amtlich.)

Mehrere Marineluftschiff-Geschwader haben in der
Nacht vom 31. Juli zum 1. August London und
die östlichen Grafschaften Englands erfolgreich an¬
gegriffen und dabei Küstenwerke, Abwehrbatlerien,
sowie militärisch wichtige Industrieanlagen aus¬
giebig mit Bomben belegt. Alle Luftschiffe sind
trotz heftiger Beschießung, die schon aus dem An¬
marsch durch Seestreitkräfte einsetzte, unbeschädigt
zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

EINE KLASSE
FÜR IKH

Jüngeres snnberesMüdchen
zur Beaufsichtigung eines 2»jährigen Knaben für
einige Stunden des Tage» für sofort gesucht. (
Näheresüm Kreisblatt-Verlag.^
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Heute entschlief nach kurzem Leiden
meine innigstgeliebte Tochter, unsere
liebe Schwester und Schwägerin

Fräulein

Anna KutlKrrs
im Alter von 20 Jahren.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Usingen, den 29. Juli 1916.
Die Beerdigung findet statt: Donners¬
tag, den 3. August, nachm. 5 Uhr.

Zur geß. Achtung
für

Landwirte und
Schweinezüchter

gut aussehendes Vieh haben
.will, bei Milchvieh bes¬

sere Milchausbeutung, bei Schweinen rapide
Zunahme des Körpergewichts, der gibt als
Beigabe znm täglichen Futter nur:

LTeppors IMalk.
Zu haben bei Herrn

Peter Bermbach , Usingen.

für Hamen and Herren!

Briefpapier and Karten
mit Damen oder Monogramm

in Bucbdrudt and in Prägung.

Größte Huswabl in den neuesten Mustern,
Keinen, farbig und weiß, Hltdeutsdt , Elfen¬
bein, Bankpost , Bittet, Diplomat u. s . w.
Die Umschläge mit Seidenpapier gefüttert.

R . Wagner s Buchdruckerei
Llsingen. Celcphon Dr. zu

Kutscher
der tatsächlich mit Pferden umzugehen versteht,
gesucht. K. Schmidt , am Bahnhof.

Weitzerülien samen
Stoppetrübe«

(lange weiße)

Elnearnatklee «
zu haben bei Georg Peter.

empfehlen als vortreffliches
Hustenmittel

Millionen ~
r'iHk§

Beiserkeit, Verschleimung,atarrh, schmerzenden Hals,
Keuchhusten, sowie als Vor¬
beugung gegen Erkaltungen,
daher hochwillkommen jedem

Krieger!'
I04 (111 not. begl. ZeugnisseI

I von Aerzten und
!" t W Privaten verbürgen|

den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pf.. Dose 50 Pf. ,

fKriegspackung 15Pf.,keinPorto.
Zu haben in Apotheken sowie

bei:
Amts'Apotheke in Ufingen.
Heinrich Arnold, Konditor

in Ufingen.
Th. Keusch in Ufingen.
Christ. Schollenberger 2r.

in Wehrheim.
G. Schott, Bäckermeister

in Grävenwiesbach.
Wilh.Ernst Ww. in Anspach.

Zur Stoppelaussaat empfehle:
Sommerwicken , Sommer¬
wicken mit Erbsen , Hcker-
spörael , Zottel - od . Sand¬

wicke , Jncarnatklee.
z Louis Kohl , Weilmünfier.

Wagenverkauf.
Elegante Landauer , Mylords , Halb verdeck
mit abnehmbarem Bock, Breaks , Jagdwagen
sowie Gefchäftswage « aller Art, mit Fede.n
zirka 40 Stück, preiswürdig zu verkaufen.
Pr . rauer , Wagenbauer, Butzbach.

Bestbewährte

Ernlerkthr«und Getreidk-RO
(mit Eschen-Stiel) Stück2.5V Mk , stets vor¬
rätig bei z Heinrich Ott , Westerfeld.

Neue Vollheringe
empfiehlt Peter Bermbach.

Eine Plüfchgarnitnr,
bestehend aus 1 Sofa . 4 Sessel , I Tisch
mit Plüschdecke, 1 Teppich. 3 Vorhang
gallerien mit Franzen. zu verkaufen. Näh.
bei Polizeisergeant Möckel . 9

Mutterkalb
zu kaufen gesucht. Wilh . Fritz , Usingen.

Mutterkalb
gclbscheckig(abgewöhnt) zu verkaufen.

Wilh. Häser, Neuweilnau.

öskarmtmaoln
ckvr Stadt Usim
Die Liste der Personen, die ?zum,

Schöffen oder Geschworenen berufen weil
liegt in der Zeit vom 3. bis ei«
10 . d Mts . auf unserem Büro ofj

Ufingen, den1. August 1916.
Der

_ Sijjnij
Sonntag , den 8.

er. vormittags 7 U!
nend, findet aus di
platz in der Ne
Uebung der Pflichts,
statt.

il!" Es wird nochmals aus
machung im KreiSblattH
27. Juni d. Js . B,
wonach alle männlichen

vollendeten 20. bis zum volle
Lebensjahre an den Uebungeu
müffen.

Auch ist erwünscht, daß die Mailä
freiwilligen Feuerwehr, welch-z
nicht zum Heere eingezogen sind, sich au«
beteiligen.

Es wird bestimmt erwartet, daß
erscheinen, damit Bestrafungen vermduL."

Ufingen, den 28. Juli 1916.
Die Polizei«

Die Staals- und Gemeindeüemi
Vierteljahr 1916, sowie die erhöhte«
zur Einkommen- und ErgänzungSstem
1. und 2. Vierteljahr werden in da
1. bis 14. Auguü vormittags von9
erhoben; am 15. August kann eine
wegen auszuzahlendcr Familienuntersti
statifinden. «

Da die Steuerzettel infolge der ei
schlage berichtigt werden müffen, emvs
die Zahlung nicht bis zum letzten'
zuschieben, um unnötiges langes Wi
Kaffe zu vermeiden.

Ufingen, den 31. Juli 1916.
Die Stadlkaff«.

I
! UI

t

Lei Ulis ist ein munte^
Töchterchen

angekommen.
Q. Stephan u. Fraul
Flora , geb. Wittgen.

Usingen, 2. fiug. 191Ö. jI 'if

ErntestricM
vorrätig. Gg»

Haararbeitei
Locken, Unterlagen, Ser

fertigt an und bessert»
Auf Wunsch Verwend« 11» ®

ausgekämmter Haar°l

Karl Kesselschlä^
Bad Uomburg. n

irassauisl ^ er

Cande$kalen<
Plakat -Fahrp

- Stück 10 PIS
vorrätig in R . WagvU^
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